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Frauenfeld, August 2020 

Revision der Quellenbesteuerung ab 01.01.2021 
 

Am 16. Dezember 2016 hat die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

das Bundesgesetz über die Revision der Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens be-

schlossen. Die totalrevidierte Quellensteuerverordnung wurde am 11. April 2018 durch das Eid-

genössische Finanzdepartement verabschiedet. Gleichentags hat der Bundesrat die Änderungen 

auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.  

 

Gerne informieren wir Sie über die wichtigsten Änderungen der Quellensteuer-Revision 2021. 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen laufend aktualisiert werden. 

 

 

1. Zwingende Abrechnung mit dem anspruchsberechtigten Kanton 

Der Schuldner der steuerbaren Leistung (SSL) muss die geschuldeten Quellensteuern direkt mit 

dem anspruchsberechtigten Kanton respektive Gemeindesteueramt und nach dessen Weisun-

gen und Tarifen abrechnen (Art. 107 DBG und Art. 38 StHG). Es ist nicht mehr möglich, die 

Quellensteuerabrechnung für sämtliche quellensteuerpflichtigen Personen über den Kanton des 

Sitzes oder der Betriebsstätte des SSL vorzunehmen. Als anspruchsberechtigter Kanton gilt 

grundsätzlich der Wohn- oder Wochenaufenthaltskanton des quellensteuerpflichtigen Arbeitneh-

mers. Ist dieser im Ausland ansässig und verfügt über keinen Wochenaufenthaltsort in der 

Schweiz, ist der Kanton anspruchsberechtigt, in welchem der SSL seinen Sitz, seine tatsächliche 

Verwaltung oder seine Betriebsstätte hat. Bei Künstlern, Sportlern und Referenten gilt weiterhin 

der Kanton als anspruchsberechtigt, in welchem der öffentliche Auftritt stattfindet. 

 

2. Nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV) / Wegfall Tarifkorrekturen 

Im Bereich der NOV sind mehrere Anpassungen vorgenommen worden: 

 Eine obligatorische NOV wird weiterhin vorgenommen, wenn die quellensteuerpflichtige Per-
son in einem Steuerjahr ein Bruttoeinkommen von mehr als CHF 120'000 erzielt. Verfügt eine 
in der Schweiz ansässige quellensteuerpflichtige Person über Einkünfte oder Vermögen, die 
nicht der Quellensteuer unterliegen, wird neu ebenfalls eine obligatorische NOV durchge-
führt. Die heute bekannte ergänzende ordentliche Veranlagung entfällt. Die NOV gilt bis zum 
Ende der Quellensteuerpflicht. 

 In der Schweiz ansässige quellensteuerpflichtige Personen können bis 31. März des Folge-
jahres einen Antrag auf NOV stellen, falls keine obligatorische NOV erfolgt (siehe oben). Die 
bis anhin angewandten Tarifkorrekturen entfallen. Wird ein Antrag gutgeheissen, wird bis 
zum Ende der Quellensteuerpflicht eine NOV durchgeführt. Ein einmal gestellter Antrag kann 
nicht mehr zurückgezogen werden. 
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 Im Ausland ansässige quellensteuerpflichtige Personen können für jede Steuerperiode bis 
spätestens am 31. März des Folgejahres einen Antrag auf NOV stellen, wenn der überwie-
gende Teil ihrer weltweiten Einkünfte in der Schweiz steuerbar ist (sog. Quasi-Ansässigkeit) 
und ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz ansässigen Person vergleichbar ist. 

 In allen Fällen einer NOV gilt neu das Stichtagsprinzip, d.h. die quellensteuerpflichtige Per-
son wird für die gesamte Steuerperiode in demjenigen Kanton nachträglich ordentlich veran-
lagt, in welchem sie am Ende der Steuerperiode bzw. der Steuerpflicht ihren Wohnsitz oder 
Wochenaufenthalt hatte bzw. in welchem sie erwerbstätig war (Kanton, in welchem der SSL 
seinen Sitz, seine tatsächliche Verwaltung oder seine Betriebsstätte hatte). Allfällige an an-
dere Kantone überwiesene Quellensteuern werden an den für die NOV zuständigen Kanton 
überwiesen. 

 Bei in der Schweiz ansässigen Personen wird für das gesamte Jahr und bis zum Ende der 
Quellensteuerpflicht von Amtes wegen eine NOV vorgenommen, wenn eine Person inner-
halb einer Steuerperiode zunächst der ordentlichen Besteuerung und dann der Quellen-
steuer unterliegt.  

 

4. Wechsel von der Quellensteuer zur ordentlichen Besteuerung 

Erhält eine quellensteuerpflichtige Person die Niederlassungsbewilligung oder heiratet eine quel-

lensteuerpflichtige Person eine Person, die im Besitz des Schweizer Bürgerrechts oder der Nie-

derlassungsbewilligung ist, ist sie ab dem Folgemonat nicht mehr quellensteuerpflichtig und wird 

für die gesamte Steuerperiode ordentlich veranlagt. Bereits bezogene Quellensteurern werden 

im ordentlichen Verfahren zinslos angerechnet.  

 

5. Berechnung nach Monatsmodell 

Im Kanton Thurgau kommt das sogenannte Monatsmodell zu Anwendung. Das Monatsmodell 

geht grundsätzlich von einer monatlichen Steuerperiode aus. Die monatlichen Bruttoeinkünfte 

entsprechen in der Regel dem satzbestimmenden Bruttolohn. Das Berechnungsmodell wird im 

Kreisschreiben Nr. 45 der ESTV im Detail beschrieben.  

 

6. Ersatz Tarifcode D / Neue Tarifcodes G & Q  

Der Tarifcode D für Einkünften aus einem Nebenerwerb bzw. auf Ersatzeinkünften von Versiche-

rungseinrichtungen entfällt und wird ab der Steuerperiode 2021 nicht mehr angewandt. Diese 

Einkünfte unterliegen inskünftig der Besteuerung nach dem ordentlichen Tarif (A/B/C oder H).  

 

Für Ersatzeinkünfte von Versicherungs- oder Vorsorgeeinrichtungen, die nicht über einen Arbeit-

geber, sondern direkt an die quellensteuerpflichtige Person ausbezahlt werden, gilt neu der Ta-

rifcode G (bzw. Tarifcode Q bei deutschen Grenzgängern).  
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7. Beschäftigungsgrad / Gesamtbeschäftigungsgrad  

Die Erwerbseinkünfte von teilzeitbeschäftigten Personen sind monatlich für jedes Erwerbsein-

kommen separat satzbestimmend hochzurechnen. Massgebend für die Satzbestimmung sind der 

reduzierte Beschäftigungsgrad bzw. der Gesamtbeschäftigungsgrad, unabhängig davon, ob es 

sich um einen Stellenantritt oder einen Stellenaustritt handelt. Für Arbeitnehmer im Stundenlohn 

erfolgt die Hochrechnung jeweils auf 180 Stunden respektive beim Tageslohn jeweils auf 21,667 

Tage. Bitte beachten Sie dazu die Ausführungen und Beispiele im Kreisschreiben Nr. 45, Ziffer 

6.4 (Monatslohn) respektive Ziffer 6.5 (Stundenlohn).  

 

8. Erhöhung Gewinnungskostenabzug bei Künstlern 

Im Ausland wohnhafte Künstler können einen pauschalen Gewinnungskostenabzug in Höhe von 

50% der Bruttoeinkünfte geltend machen (bisher 20%). Dafür entfällt der Abzug der effektiven 

Gewinnungskosten. 

 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen bezüglich den bevorstehenden Änderungen gedient 

zu haben. Wir empfehlen Ihnen die Konsultation des Kreisschreibens Nr. 45 der ESTV. Für offene 

Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Kontakt 

 058 345 31 71  

 quellensteuer.sv@tg.ch  

 
Kreisschreiben Nr. 45 ESTV  

 https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachin-

formationen/kreisschreiben.html 
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